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Der Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“ 
bearbeitete die Frage „Value based healthcare – 
Chance für einen Kulturwandel?“.

„Value“ im medizinischen Kontext definiert J. 
A. Muir Gray als Verhältnis zwischen Ergebnis 
und Aufwand, als „Netto-Gesundheitsgewinn“ 
– als Differenz zwischen Nutzen und Scha-

den, unter Berücksichtigung der benötigten 
Ressourcen.

E. Porter, ein anderer prominenter Vertre-
ter dieser Theorie, fordert: Jede Maßnahme 
muss aus Sicht des Patienten, nicht aus der 
des Anbieters bewertet werden. Entscheidend 
ist das Ergebnis (outcome), nicht der Vorgang 
an sich (input).

Deshalb ist der resultierende Gesundheitszustand 
des Patienten ausschlaggebend, nicht Art und 
Umfang einzelner Gesundheitsleistungen. Oh-
ne umfassende Versorgungsforschung scheint 
es unmöglich, das Ergebnis multiprofessioneller 
Behandlungsprozesse zu bewerten. Die Digitali-
sierung eröffnet hier ganz neue Möglichkeiten, 
die nicht ungenutzt bleiben dürfen.

Aus der lebhaften Diskussion entstanden drei 
vom Gremium später positiv beschiedene Ent-
schließungsanträge: Das Bundesgesundheits-
ministerium wurde aufgefordert, die aktuelle 
Systematik der Bewertung von Leistungen und 

Prozeduren durch eine Bewertung der Ergeb-
nisse zu ersetzen.

Um das zu ermöglichen, sollte die Einführung der 
digitalen Patientenakte für eine interessenunab-
hängige Versorgungsforschung genutzt werden. 
Schließlich sollten bereits vorhandene Instituti-
onen (Gemeinsamer Bundesausschuss – G-BA, 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen – IQWIG, etc.) so struktu-
riert werden, dass Behandlungspfade mittels 
eines transparenten und öffentlich diskutierten 
Verfahrens unter Berücksichtigung der Alloka-
tionsgerechtigkeit einer Nutzen-Risiko-Analyse 
unterzogen werden.
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Workshop II – Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“

Workshop I – Ausschuss „Ambulant-stationäre Versorgung“

Der Ausschuss „Ambulant-stationäre Versor-
gung“ befasste sich beim diesjährigen Workshop I 
mit dem Thema „Einweisungs- und Entlassma-
nagement“. Andreas Diehm, stellvertretender 
Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhaus-
gesellschaft, skizzierte in seinem einführenden 
Impulsvortrag die Entwicklung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Entlassmanagements.

Vor dem Hintergrund des im Jahr 2007 einge-
führten „Versorgungsmanagements“ wurde 2011 
erstmalig die Grundlage für ein gesetzliches Ent-

lassmanagement geschaffen, welches 2015 eine 
„rechtliche Aufwertung“ erfuhr. 

Das erweiterte Schiedsamt legte schließlich 2016 
im „Rahmenvertrag Entlassmanagement“ detail-
lierte Vorgaben für die Entlassung von Patien-
ten aus voll- und teilstationären Krankenhaus- 
behandlungen fest. Diehm wies darauf hin, dass 
die in Bayern teilweise seit vielen Jahren beste-
henden zweiseitigen Landesverträge, zum Beispiel 
zum Übergang vom Krankenhaus in Reha- oder 
Pflegeeinrichtungen, durch den aktuellen Rah-
menvertrag „überlagert“ werden. Dies habe zur 
Folge, dass sinnvolle Regelungen auf Landesebene 
teilweise nicht mehr wirksam sind.

Als bedeutsames Problemfeld im Zusammen-
hang mit dem Entlassmanagement identifizierte 
Diehm insbesondere die noch nicht ausreichend 
vorhandenen digitalen Möglichkeiten, Infor-
mationen zwischen Krankenhäusern und am-
bulant Behandelnden schnell und rechtssicher 
auszutauschen. Die Teilnehmer des Workshops 
berichteten, dass die praktische Umsetzung 
der aktuellen, sehr detaillierten Vorgaben des 
Entlassmanagements im klinischen Alltag zum 

Teil äußerst aufwendig sei und (teils unnötigen) 
Mehraufwand verursache, der finanziell nicht 
ausreichend abgebildet sei.

Zum Thema Entlassmanagement wurden drei 
Entschließungsanträge erarbeitet, die dem  
77. Bayerischen Ärztetag zur Entscheidung vor-
gelegt wurden.

Ein weiterer Antrag hatte das Thema „Einwei-
sungsmanagement“ zum Inhalt. In diesem An-
trag definierten die Workshop-Teilnehmer me-
dizinische „Basisinformationen“ zum Patienten, 
die aus ihrer Sicht in der Regel vom Arzt bei 
einer Einweisung an das Krankenhaus zu über-
mitteln sind.
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